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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

In der Differenzbereinigung befasste sich der Ständerat in der Märzsession mit der
Revision der Bestimmungen über strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität. Er
stimmte dem Nationalrat in Bezug auf die Straffreiheit von Handlungen zu, die sich
zwischen Kindern von weniger als 14 Jahren abspielen. Hingegen lehnte er den
Beschluss der Volkskammer ab, auch dann von einer Strafverfolgung abzusehen, wenn
bei Beteiligung von 14-16 jährigen der Altersunterschied nicht mehr als vier Jahre
beträgt. Immerhin soll bereits der Untersuchungsrichter unter bestimmten Umständen
— konkret bei echten Liebesbeziehungen — auf eine Strafverfolgung verzichten können.

In der Frage der strafrechtlichen Verfolgung der Vergewaltigung in der Ehe hatte im
Ständerat seit der Erstberatung 1987 ein grundlegender Meinungswandel stattgefunden.
Umstritten war nicht mehr das Prinzip der Bestrafung, sondern lediglich noch die
Ausgestaltung als Offizial- oder Antragsdelikt. Mit 21 zu 5 Stimmen schloss sich der Rat
der Volkskammer an und beschloss, Vergewaltigung in der Ehe nur auf Antrag
strafrechtlich zu verfolgen. Auch bei allen übrigen Differenzen schloss er sich dem
Nationalrat an. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.03.1991
HANS HIRTER

Mit der Überweisung einer Motion Heim (sp, SO) sprach sich der Nationalrat für eine
Verschärfung der Gesetzesbestimmungen gegen häusliche Gewalt aus. Der Motionstext
verlangt insbesondere, dass eine auf Wunsch der Betroffenen eingestellte
Strafuntersuchung unwiderruflich wieder aufgenommen wird, wenn die Tatperson
rückfällig geworden ist. Eine Motion Geissbühler (svp, BE) (Mo. 09.3169), die
Bestimmung zu streichen, wonach ein Opfer eine Sistierung des Verfahrens beantragen
kann, und häusliche Gewalt eindeutig entweder zum Antrags- oder zum Offizialdelikt zu
erklären, scheiterte im Nationalrat äusserst knapp. 2

MOTION
DATUM: 03.06.2009
HANS HIRTER

Der Ständerat hatte 2009 die vom Nationalrat angenommene Motion Heim (sp, SO) in
einen Prüfungsantrag umgewandelt. Die Motion hatte eine Verschärfung der
Gesetzesbestimmungen gegen häusliche Gewalt und insbesondere die unwiderrufliche
Wiederaufnahme der Strafuntersuchung bei einem Rückfall des Täters verlangt. Der
Nationalrat war mit der Überweisung als Prüfungsauftrag einverstanden. 3

MOTION
DATUM: 03.03.2010
MARC BÜHLMANN

In Erfüllung der als Prüfauftrag überwiesenen Motion Heim (sp, SO) veröffentlichte der
Bundesrat im Januar 2015 einen Bericht zur Eindämmung der häuslichen Gewalt. Darin
wurden verschiedene Massnahmen geprüft, welche den Schutz für Opfer von Gewalt
verbessern sollen. Nach aktueller Gesetzgebung können Opfer einfacher
Körperverletzung, wiederholter Tätlichkeiten sowie von Drohung oder Nötigung die
Sistierung und Einstellung des Strafverfahrens beantragen. Wenn dies freiwillig
geschieht, müssen die Behörden dem Antrag stattgeben. Opfer häuslicher Gewalt falle
es schwer, den beschuldigten Partner oder die beschuldigte Partnerin strafrechtlich
verfolgen und verurteilen zu lassen. Diese Vermutung wird durch die hohe
Einstellungsquote von Strafverfahren, welche je nach Kanton zwischen 53 und 92
Prozent variiert, gestützt. Um diese beunruhigenden Zahlen künftig senken zu können,
solle der Strafverfolgungsbehörde ein grösserer Ermessensspielraum zugesprochen
werden, so der Vorschlag des Bundesrats. Das Opfer würde zwar noch immer angehört,
die Verantwortung über die Sistierung, Einstellung oder Weiterführung des
Strafverfahrens läge jedoch künftig bei den Behörden. Ist die beschuldigte Person
wegen eines Delikts der häuslichen Gewalt vorbestraft, soll eine Sistierung des
Strafverfahrens in Zukunft zudem nicht mehr möglich sein. 
Dazu seien einige Anpassungen im StGB nötig, welche zusammen mit der Umsetzung
der Motion Keller-Sutter (fdp, SG; Mo. 12.4025) vorgenommen werden sollen. Weitere
Massnahmen wie höhere Strafdrohungen bei bestimmten Gewaltdelikten oder eine
Beschränkung des nächtlichen Alkoholverkaufes im Detailhandel seien zudem im
Rahmen der Harmonisierung der Strafrahmen bzw. der Revision des Alkoholgesetzes

BERICHT
DATUM: 28.01.2015
CATALINA SCHMID
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denkbar. 
Motionärin und Nationalrätin Bea Heim hatte ursprünglich vorgeschlagen, dass eine
Einstellung des Strafverfahrens nur dann möglich sein soll, wenn der Täter ein
«Lernprogramm gegen Gewalt» besucht. Dadurch könne eine Deeskalation bewirkt
werden und es bestehe die «Chance, dass die Familie in Frieden wieder
zusammenfinden kann», argumentierte sie im Gespräch mit der NZZ. Auf eine solche
Pflicht verzichtete der Bundesrat in seinem Vorschlag mit dem Argument, dass viele
Gewalttäter trotz Besuch eines solchen Trainings rückfällig würden. 4

Kriminalität

Die vom Nationalrat im Vorjahr beschlossenen zivilrechtlichen Massnahmen zur
Bekämpfung von Gewalt in der Familie und in eheähnlichen Partnerschaften fanden
auch im Ständerat Zustimmung. Er lehnte es aus föderalistischen Gründen aber ab, den
Kantonen vorzuschreiben, dass sie Beratungsstellen einrichten müssen. Der Nationalrat
übernahm in der Differenzbereinigung diese Streichung. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2006
HANS HIRTER

In Umsetzung einer Motion Aubert (sp, VD) aus dem Jahr 2008 erstellte der Bundesrat
einen Entwurf, um durch Anpassungen am ZGB den Kindesschutz zu verbessern. Nach
Kenntnisnahme der Vernehmlassungsergebnisse verabschiedete er am 15. April 2015 die
entsprechende Botschaft zuhanden des Parlaments. Eine Gefährdung des Kindeswohls
der Kindesschutzbehörde melden müssen nach geltendem Recht nur Personen mit
amtlicher Tätigkeit wie beispielsweise Behördenmitglieder oder Lehrpersonen. Diese
Meldepflicht soll nun auch auf Fachpersonen aus den Bereichen Betreuung, Bildung,
Religion und Sport ausgeweitet werden, die beruflich in besonderer und regelmässiger
Beziehung zum Kind stehen, sofern sie dem Kind nicht im Rahmen ihrer eigenen
Tätigkeit helfen können. Von der Meldepflicht ausgenommen bleiben hingegen
Personen, die nur im Freizeitbereich tätig sind, wie etwa ehrenamtliche
Sporttrainerinnen und Sporttrainer. Der Kreis der Meldepflichtigen beschränkt sich
somit auf Fachpersonen, welchen es zugetraut werden kann, Kindeswohlgefährdungen
einzuschätzen. Personen, die dem Berufsgeheimnis unterstehen, sollen ein Melderecht
erhalten. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.04.2015
KARIN FRICK

Nationalrätin Yvonne Feri (sp, AG) reichte im Juni 2013 ein Postulat ein, das den
Bundesrat beauftragte, einen Grundlagenbericht zum Bedrohungsmanagement bei
häuslicher Gewalt in der Schweiz zu verfassen, mit besonderem Fokus auf den
rechtlichen Aspekt des für ein koordiniertes Vorgehen notwendigen Datenaustauschs.
Der Bundesrat empfahl das Postulat zu Annahme. 
In der Herbstsession 2013 wurde fälschlicherweise die Annahme des Postulats
festgehalten, obwohl Andrea Geissbühler (svp, BE) es bekämpft hatte. In der
Sondersession vom Mai 2015 debattierte der Nationalrat deshalb über das Postulat.
Geissbühler argumentierte dabei, der geforderte Bericht sei unnötig, da die Kantone in
dieser Sache zuständig und sich des Problems sehr wohl bewusst seien. Laut
Bundesrätin Simonetta Sommaruga könne der Bericht hingegen bundesrechtliche
Hindernisse beim Datenaustausch der Kantone in diesem Bereich beleuchten, was den
Kantonen helfen würde, ein Bedrohungsmanagement aufzubauen und Eskalationen bei
häuslicher Gewalt zu verhindern. Der Nationalrat nahm das Postulat schliesslich mit 133
zu 52 Stimmen an. Als einzige Fraktion stimmte diejenige der SVP geschlossen
dagegen. 7

POSTULAT
DATUM: 05.05.2015
ELIA HEER

Die Kantone sollen gesetzlich dazu verpflichtet werden, ein ausreichendes Angebot an
Einrichtungen bereitzustellen, wo Frauen, Männer und Kinder vorübergehend Schutz
vor Gewalt aus dem nahen sozialen Umfeld finden. Dies forderte eine
parlamentarische Initiative Fehr (sp, ZH) mit der Begründung, dass in jüngster Zeit viele
Schutzsuchende mangels Platz abgewiesen oder mangels geeigneter Einrichtungen in
Spitälern untergebracht werden mussten. Nachdem das Anliegen im Sommer 2014 in
der RK-NR auf Zuspruch gestossen war, darauf von der RK-SR jedoch abgelehnt wurde,
beriet der Nationalrat im Dezember 2015 die Initiative. Entgegen der Empfehlung seiner
Kommissionsmehrheit gab er dem Vorstoss keine Folge. Für die Umsetzung des
Opferhilfegesetzes seien die Kantone zuständig, womit sich der Bund hier nicht
einmischen müsse. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.12.2015
KARIN FRICK
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Auf Antrag seiner Rechtskommission trat der Nationalrat in der Aprilsession 2016 nicht
auf die ZGB-Revision zum Kindesschutz ein. Das Hauptargument war, dass der
bestehende Schutz ausreiche und die Reform mehr Unsicherheit als Rechtssicherheit
bringe. Berufsgeheimnisträgerinnen und -träger haben heute schon ein Melderecht,
wenn an einem Kind eine strafbare Handlung vollzogen wurde. Die vorgesehene
Loslösung von der bereits erfolgten strafbaren Handlung und neue Anknüpfung an den
Begriff der Kindeswohlgefährdung biete einen zu grossen Ermessensspielraum und
öffne unbegründeten und irrtümlichen Gefährdungsmeldungen Tür und Tor. Die Mitte-
Links-Minderheit argumentierte erfolglos, es brauche eine für alle Kantone einheitliche
Regelung und die Ausdehnung der Meldepflicht auf Fachpersonen stelle dabei eine
sinnvolle und zweckmässige Lösung dar. Auf einen ausgedehnten Schlagabtausch im Rat
folgte eine knappe Abstimmung: Die geschlossene Stimmkraft der SVP- und der FDP-
Fraktion reichte aus, um das Mitte-Links-Lager zu überstimmen. Nichteintreten wurde
mit 96 zu 88 Stimmen bei 2 Enthaltungen beschlossen. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.04.2016
KARIN FRICK

Nachdem der Nationalrat im April 2016 nicht auf die Revision des ZGB zum Ausbau des
Kindesschutzes eingetreten war, war es in der Herbstsession desselben Jahres am
Ständerat, sich als Zweitrat der Vorlage anzunehmen. Die kleine Kammer zeigte sich
dabei wesentlich offener gegenüber der Vorlage. Ihre Rechtskommission hatte die
Vorlage einstimmig (bei einer Enthaltung) angenommen. Bei der Debatte im Plenum
argumentierten die Gegner der Vorlage, angeführt von Hannes Germann (svp, SH)
vergeblich, eine Revision des zuletzt 2013 angepassten Kindes- und
Erwachsenenschutzrechts sei grundsätzlich unnötig und darüber hinaus werde der
vorliegende Entwurf beim «subjektiven Thema Kindeswohl» zu Denunziantentum
führen. Die Befürworter wiesen darauf hin, dass die vorgeschlagene Erweiterung der
Meldepflicht und des Melderechts nicht heisse, dass eine Behörde bei jeder
zusätzlichen Meldung einschreite. Die rechtlichen Grundlagen für ein Einschreiten der
Behörden sowie die Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, blieben dieselben. Das Ziel
der Vorlage sei einzig, dass die Behörden überhaupt einmal die Möglichkeit hätten,
hinzuschauen. So könne man etwas gegen die hohe Dunkelziffer beim
Kindesmissbrauch unternehmen. Der Ständerat stimmte schlussendlich mit 33 zu 6
Stimmen für Eintreten. In der Detailberatung fügte die Ständekammer auf Wunsch ihrer
Rechtskommission noch eine Ausnahme hinzu, wonach die zuständige Behörde im Fall
von Anwälten und Anwältinnen keine Anträge auf Entbindung vom Berufsgeheimnis
stellen kann. Mit 33 zu 5 Stimmen bei 4 Enthaltungen schickte sie die Vorlage
anschliessend zurück an den Nationalrat. Anders als im Nationalrat stimmten bei der
Gesamtabstimmung weder die FDP noch die SVP geschlossen gegen die Vorlage. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2016
ELIA HEER

Die Kriminalstatistik verzeichnete 2016 einen erneuten Rückgang der Straftaten gegen
das StGB (-4.1%). Insbesondere bei den Einbrüchen war wie bereits auch 2015 erneut
eine Abnahme zu beobachten (-11.0%). Auch bei anderen Formen von Diebstahl stellte
das BFS rückläufige Tendenzen fest (-9%; ohne Fahrzeuge). Eine «generell[e]
Hochkonjunktur» hatten 2016 hingegen die Straftatbestände Verleumdung (+16.5%)
sowie Beschimpfung und üble Nachrede (+4.0%), wie das St. Galler Tagblatt schrieb.
Zugenommen hatten 2016 auch Gewaltstraftaten (+3.6%), was laut der Solothurner
Zeitung insbesondere auf die Zunahme von Vergewaltigungen (+11%) und versuchten
Tötungsdelikten (+33%) zurückzuführen war. Bei insgesamt 45 vollendeten
Tötungsdelikten, welche im Gegensatz zu den versuchten Tötungsdelikten im Vergleich
zum Vorjahr abgenommen (2015: 54; -21.0%) hatten, starben 19 Personen durch
häusliche Gewalt – 18 davon waren weiblichen Geschlechts. Anders formuliert starb
2016 in der Schweiz alle drei Wochen eine Frau durch häusliche Gewalt, berichtete das
BFS den Medien. Wie der Kriminologe Olivier Guéniat im Gespräch mit Le Matin
Dimanche einschätzte, sei dies aufgrund der hohen Dunkelziffer im Bereich der
häuslichen Gewalt wohl nur «die Spitze des Eisbergs». 
Nachdem Widerhandlungen gegen das BetmG im Vorjahr zugenommen hatten, waren
sie 2016 insgesamt wieder leicht rückläufig (-3.3%). Dies zeigte sich sowohl bei den
markanten Rückgängen im Schmuggel (-52.2%) und beim Anbau und der Herstellung (-
42.7%) als auch schwächer beim Besitz von Betäubungsmitteln (-1.8%). Während der
Handel im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben war, nahm der Konsum von
Betäubungsmitteln, welcher knapp die Hälfte der Straftaten gegen das BetmG
ausmachte, um knapp 2 Prozent zu. 
Auch bei den Straftaten gegen das AuG war 2016 ein leichter Rückgang (-0.7%) zu
beobachten. Dieser manifestierte sich vorwiegend bei der illegalen Einreise mit
unrechtmässigem Aufenthalt in der Schweiz (-5.2%) und bei der Ausübung einer

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 27.03.2017
CATALINA SCHMID
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illegalen Erwerbstätigkeit (-1.6%). Konstant blieben die Zahlen hingegen bei der
Erleichterung einer illegalen Einreise, beim unrechtmässigen Aufenthalt und bei der
Irreführung der Rechtspflege. Eine Zunahme war 2016 bei der Missachtung der Ein-
/Ausgrenzung (+48.4%) und bei der Verletzung der An- und Abmeldepflicht (+18.4%) zu
verzeichnen.
Obwohl die Straftaten gegen das StGB insgesamt rückläufig waren, nahm die Zahl der
wegen einer Widerhandlung gegen das StGB beschuldigten Personen um 1.5 Prozent zu.
Bei Betrachtung der Altersverteilung der Beschuldigten fällt auf, dass sowohl die Zahl
der beschuldigten Minderjährigen (-1.4%) als auch die Zahl der beschuldigten jungen
Erwachsenen (-0.3%; 18-bis 24-Jährige) erneut rückläufig waren und seit 2009 einen
Tiefststand erreichten. Bei den übrigen Erwachsenen war ein Zuwachs um 2.4 Prozent
zu beobachten. Ebenfalls zugenommen hatte 2016 – erstmals in drei Jahren – die Zahl
der beschuldigten Personen aus dem Asylbereich (+34.3%). 11

In der Wintersession 2017 nahmen die beiden Räte die Differenzbereinigung bei der
Änderung des ZGB zur Ausweitung der Meldepflichten und Melderechte im
Kindesschutz in Angriff. Der Nationalrat trat nach einer emotional geführten Debatte
mit 102 zu 92 Stimmen bei 2 Enthaltungen auf die Vorlage ein. Als Erstrat hatte er im
April 2016 Eintreten noch verweigert. Ausschlaggebend für das nun gegenteilige
Ergebnis war, dass sich diesmal die FDP-Fraktion nicht geschlossen gegen Eintreten
stellte. Sechs freisinnige Abweichler genügten, damit der Nationalrat entschied, sich
der Vorlage anzunehmen. Bei der Detailberatung traten FDP und SVP dann wieder
geschlossen auf und erwirkten zusammen eine Verschärfung der Bedingungen für das
Melderecht und die Meldepflicht. Diese sollen nun erst bei «konkreten Hinweisen» auf
Kindsmisshandlung zur Geltung kommen. Die grosse Kammer setzte sich damit über
den Willen des Bundesrates, seiner Rechtskommission und des Ständerats hinweg. 
Der Ständerat hielt daraufhin jedoch an seiner ursprünglichen Formulierung fest,
wonach das Melderecht schon greifen soll, wenn die körperliche, psychische oder
sexuelle Integrität des Kindes «gefährdet erscheint». 
Weil anschliessend keiner der beiden Räte einlenkte, kam es zu einer
Einigungskonferenz. Diese fand einen Kompromiss, indem sie für die Melderechte die
niederschwelligere Formulierung des Ständerates und für die Meldepflichten die
höhere Hürde des Nationalrates vorschlug. In den Schlussabstimmungen stimmten der
Nationalrat mit 126 zu 64 und der Ständerat mit 43 zu 0 Stimmen schliesslich für die
Vorlage. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2017
ELIA HEER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sozialhilfe

Im September 1992 ratifizierte die Schweiz die europäische Konvention über die
Entschädigung der Opfer von Gewaltverbrechen. Die Konvention verpflichtet die
Unterzeichnerstaaten, Mindeststandards für die Entschädigung der Opfer zu erlassen.
Die Konvention, welche bereits in Dänemark, Grossbritannien, Finnland, Frankreich,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen und Schweden gilt, wurde vom Bundesrat auf den
1.1.1993 in Kraft gesetzt. 13

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 07.09.1992
MARIANNE BENTELI

Opfer von Gewaltverbrechen haben ab dem 1. Januar 1993 Anrecht auf Betreuung,
Beratung und Entschädigung. Der Bundesrat setzte das Opferhilfegesetz auf diesen
Zeitpunkt in Kraft und beschränkte in einer Verordnung die maximale Entschädigung,
welche zu Lasten der Kantone geht, auf CHF 100'000. Der Bund will jährlich CHF 7.5
Mio. für die Beratungsstellen und CHF 3 bis 4 Mio. für Zusatzhilfe zur Verfügung stellen.
Allerdings zeigte sich auch, dass die notwendige Infrastruktur in den Kantonen noch
kaum bereit ist. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.11.1992
MARIANNE BENTELI

01.01.88 - 01.01.18 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Mit einer Motion wollte Nationalrätin Goll (sp, ZH) die Landesregierung verpflichten,
Bundesbeiträge an die heute bestehenden 13 Frauenhäuser der Schweiz auzurichten.
Der Bundesrat anerkannte ausdrücklich die immense Aufbau-, Betreuungs- und
Öffentlichkeitsarbeit, welche die Frauenhäuser und Notaufnahmestellen für Kinder und
Jugendliche seit den 1970er Jahren vollbracht haben. Für die Frage der Finanzierung
verwies er aber auf das Opferhilfegesetz (OHG), welches es den Kantonen ermöglicht,
während den ersten sechs Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes Bundesbeiträge für
den Aufbau der Opferhilfe auszulösen. Einige Kantone – so etwa Schaffhausen – hätten
die Frauenhäuser bereits als Beratungsstellen nach OHG anerkannt. Nach diesen
Ausführungen wurde die Motion auf Antrag des Bundesrates nur als Postulat
überwiesen. 15

MOTION
DATUM: 18.03.1994
MARIANNE BENTELI

Eine Motion von Felten (sp, BS) über die erleichterte alleinige Wohnungszuweisung an
einen noch nicht in richterlich festgesetzten Trennung lebenden Ehegatten im Fall von
psychischer oder physischer Misshandlung wurde, da der Bundesrat auf bereits
bestehende Eheschutzmassnahmen verweisen konnte, vom Nationalrat lediglich als
Postulat angenommen. 16

MOTION
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies ein Postulat einer Minderheit der Rechtskommission, welches
den Bundesrat ersucht, eine Kampagne gegen die Alltagsgewalt im sozialen Nahraum
zu lancieren. Ziel der Kampagne müsste sein, in diesem tabuisierten Bereich
Öffentlichkeit als Voraussetzung für eine wirksame Prävention zu schaffen. 17

POSTULAT
DATUM: 13.06.1996
MARIANNE BENTELI

In der grossen Kammer ebenfalls angenommen wurde eine Motion Heim (sp, SO),
welche einerseits einen Bericht zur Einstellungspraxis betreffend dem Tatbestand
„Häusliche Gewalt“ in den Kantonen verlangte und andererseits eine Änderung dieser
Bestimmung zwecks Eindämmung der häuslichen Gewalt und Stärkung der Opfer
forderte. 18

MOTION
DATUM: 03.03.2010
LUZIUS MEYER

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Eine parlamentarischen Initiative Vermot (sp, BE) verlangte die Schaffung eines
Gewaltschutzgesetzes, das die von häuslicher Gewalt betroffenen Personen
(insbesondere Frauen und Kinder) schützt und die sofortige Wegweisung von
gewalttätigen Personen aus der gemeinsamen Wohnung sowie ein zeitlich limitiertes
Betretungsverbot festlegt. Heute sind Frauen und Kinder häufig gezwungen, ausser
Haus Schutz zu suchen, während der gewalttätige Mann in der Wohnung bleibt.
Diskussionslos gab der Nationalrat der Initiative Folge und wies die Vorlage zur
konkreten gesetzlichen Umsetzung der Rechtskommission zu. Der Kanton St. Gallen
schritt hier bereits zur Tat. Das Polizeigesetz wurde dahingehend revidiert, dass die
Polizei künftig ermächtigt ist, den Täter auf der Stelle aus der Wohnung zu weisen und
ihm die Rückkehr für bis zu zwei Wochen zu verbieten. Ähnliche Regelungen werden in
weiteren Kantonen vorbereitet. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.06.2001
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat stimmte einer Änderung des Zivilgesetzbuches zu, mit der die Opfer
von Gewalt, Drohungen und Nachstellungen im Familien- und Bekanntenkreis besser
geschützt werden sollen. Die Vorlage, die auf eine parlamentarische Initiative Vermot
(sp, BE) zurückgeht, sieht als Schutzmassnahmen unter anderem ein Kontakt- und
Annäherungsverbot vor sowie die Ausweisung des Täters aus der gemeinsamen
Wohnung. Der Nationalrat überwies den Teil eines Postulats Stump (sp, AG), der einen
Bericht über die Ursachen von Gewalt gegen Frauen und Kinder in Familien verlangte;
die Entwicklung und Umsetzung eines Aktionsplans zur Bekämpfung dieser Gewalttaten
lehnte er hingegen mit finanziellen Argumenten ab. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2005
MAGDALENA BERNATH
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Im Vorjahr hatte der Nationalrat einer Änderung von Art. 28b ZGB zugestimmt, mit der
die Opfer von Gewalt, Drohungen und Nachstellungen im Familien- und
Bekanntenkreis besser geschützt werden sollen. Neben einem Kontakt- und
Annäherungsverbot bis hin zur Ausweisung des Täters aus der gemeinsamen Wohnung
hatte der Nationalrat die Kantone verpflichten wollen, Beratungsstellen für alle Formen
von Gewalt, auch für Nachstellungen, einzurichten. Der Ständerat befand, in diesem
letzten Punkt werde die materielle Zivilrechtskompetenz des Bundes in unzulässiger
Weise überschritten und lehnte den verbindlichen Auftrag mit 27 zu 12 Stimmen ab. In
die Entscheidung spielten auch Überlegungen zum neuen Finanzausgleich hinein.
Gegen den Willen der Fraktionen von SP und GP schloss sich der Nationalrat hier aus
vorwiegend pragmatischen Überlegungen mit 101 zu 66 Stimmen an. In den
Schlussabstimmungen passierte die Gesetzesänderung mit 187 zu 1 Stimmen in der
grossen und einstimmig in der kleinen Kammer. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2006
MARIANNE BENTELI

En réponse à un postulat Stump (ps, AG), le Conseil fédéral a publié son rapport
intermédiaire sur la violence dans les relations de couple. Le postulat demandait au
Conseil fédéral d’examiner la violence domestique et de proposer des mesures pour
lutter contre ces violences. Le Conseil fédéral a donc présenté en février un train de
vingt mesures, comprenant entre autres une amélioration de l’information dans
l’espace public, des études permettant de mieux comprendre la problématique ou
encore des mesures de perfectionnement pour les professionnels. En évaluant les
premiers résultats de ces mesures partiellement mises en œuvre, le gouvernement a
annoncé avoir une meilleure connaissance de la violence domestique grâce à la
statistique policière de la criminalité et à la bonne collaboration entre les offices
fédéraux, ainsi qu’entre les cantons et la Confédération. Le Conseil fédéral a également
salué la mise en place d’un groupe de travail interdépartemental et la mise en œuvre
partielle d’une mesure visant à sensibiliser les victimes, particulièrement les femmes et
les populations migrantes, aux violences domestiques. 22

BERICHT
DATUM: 15.02.2012
EMILIA PASQUIER

La ville de Zurich a lancé une campagne de sensibilisation sur la violence au sein des
couples lesbiens. Avec des affiches portant des slogans comme « Jamais je n’aurais cru
qu’une femme puisse me battre », les autorités zurichoises espèrent sensibiliser les
femmes victimes de violence par leur compagne. 23

ANDERES
DATUM: 02.04.2013
EMILIA PASQUIER

Au programme de la législature 2011-2015, la violence domestique a fait l’objet d’une
étude réalisée sur mandat du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes.
Cette étude estime que les violences dans les relations de couple s’élèvent à un
montant du 164 à 287 millions de francs. 24

BERICHT
DATUM: 19.11.2013
EMILIA PASQUIER

Le postulat de Cesla Amarelle (ps, VD) vise une meilleure prise en charge médicale des
victimes de violences domestiques. Le Conseil fédéral est chargé de rédiger un rapport
répertoriant toutes les pratiques cantonales dans ce domaine, pour mieux mettre en
lumière les manques à combler et juger de l'opportunité de créer une base légale dans
la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI). En effet, une prise en charge
médicale rigoureuse, et notamment un constat de coups et blessures (CCB)
soigneusement réalisé, permet à de nombreuses victimes d'attester légalement des
torts endurés et facilite ainsi également les procédures judiciaires. C'est pour ces
raisons que le groupe socialiste du parlement estime que la Confédération se doit
d'intervenir sur un thème certes fondamentalement cantonal, mais tellement
hétérogène qu'une harmonisation est plus que nécessaire. C'est sur ce point-là que se
fonde l'opposition du conseiller Toni Bortoluzzi (udc, ZH) qui estime qu'une telle
demande accable l'administration fédérale de travail supplémentaire inutile. Lors du
débat, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga est intervenue pour
rappeler que la LAVI dépendait autant des cantons que de la Confédération et qu'une
coopération de ces deux niveaux était vivement souhaitée pour mener à bien
l'entreprise de coordination à laquelle le Conseil fédéral estime pertinent de participer.
La socialiste n'a apparemment pas su convaincre les groupes udc et radical-libéral ainsi
que la moitié du groupe démocrate chrétien qui représentent les 90 voix opposées au
projet. Les 98 voix restantes ont cependant permis au mandat d'être attribué au
Conseil fédéral. 25

POSTULAT
DATUM: 05.05.2015
SOPHIE GUIGNARD
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Suivant l'avis du Conseil fédéral, le Conseil national a rejeté lors de la session d'été 2016
le postulat de la députée Ferri (ps, AG), intitulé "Violence domestique. Règles
applicables en matière d'autorité parentale et de droit de contact". L'objet demandait
au Conseil fédéral la rédaction d'un rapport présentant les nouvelles pratiques du droit
de la famille suite aux nouvelles règles en matière d'autorité parentale. La députée
estime primordial que toutes les mesures visant à protéger l'enfant de violences
domestiques à son encontre ou celle de membres de sa famille soit prises lors de
l'attribution du droit de garde et de visite. Le Conseil fédéral a rejeté la demande de la
députée socialiste arguant qu'il est encore trop tôt pour se livrer à une évaluation de la
nouvelle réglementation et que plusieurs projets de l'administration fédérale prennent
en charge le monitoring de l'application de la nouvelle réglementation par rapport aux
situations de violence domestique. 26

POSTULAT
DATUM: 17.06.2016
SOPHIE GUIGNARD

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Im Mai verabschiedete der Bundesrat einen Bericht zu Gewalt in Paarbeziehungen, der
in Erfüllung eines Postulats Stump (sp, AG) erstellt wurde und auf einer Studie des
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann basiert. Die Verfasser
gehen davon aus, dass rund 10-20% der Frauen während ihres Erwachsenenlebens
Opfer von häuslicher Gewalt werden. Allerdings gibt es zum genauen Ausmass der
Partnerschaftsgewalt keine verlässlichen Angaben, da eine gesamtschweizerische
Statistik bisher fehlt. Die Studie liefert erstmals auch eine Übersicht zu den Ursachen
von Gewalt in Paarbeziehungen. Laut den Autoren spielen dabei immer zahlreiche
individuelle und gesellschaftliche Risikofaktoren – wie beispielsweise Gewalterlebnisse
in der Kindheit, erhöhter Alkoholkonsum und antisoziales oder kriminelles Verhalten –
zusammen . 27

BERICHT
DATUM: 15.05.2009
ANDREA MOSIMANN

Der Nationalrat überwies in der Sommersession eine Motion Heim (sp, SO) zur
Eindämmung von „häuslicher Gewalt“. Die kleine Kammer wandelte den Vorstoss in
der Herbstsession in einen Prüfungsauftrag um. Der Bundesrat muss einen Bericht zur
Einstellungspraxis beim Tatbestand der häuslichen Gewalt in den Kantonen erarbeiten.
Dabei hat er unter anderem zu untersuchen, ob die provisorische Einstellung des
Verfahrens auf Antrag vom Besuch eines Lernprogramms gegen Gewalt abhängig
gemacht und von Amtes wegen wieder aufgenommen werden soll, wenn sich die
Tatperson dem Programm entzöge. 28

MOTION
DATUM: 03.06.2009
ANDREA MOSIMANN

Eine Motion Geissbühler (svp, BE), mit der gefordert wurde, die häusliche Gewalt
entweder als klares Offizialdelikt oder ansonsten wieder als Antragsdelikt
auszugestalten, wurde vom Nationalrat in der Sommersession knapp mit 83 zu 78
Stimmen verworfen. Die Delikte im Bereich der häuslichen Gewalt waren 2003 von
Antrags- in Offizialdelikte geändert worden. Allerdings sehen die neuen Bestimmungen
vor, dass ein Verfahren auf Begehren des Opfers zunächst provisorisch eingestellt
werden kann; verlangt das Opfer innert sechs Monaten keine Wiederaufnahme des
Verfahrens, so erfolgt die definitive Einstellung. 29

MOTION
DATUM: 03.06.2009
ANDREA MOSIMANN

Im Jahr 2009 hatte der Ständerat eine Motion Heim (sp, SO) zur Eindämmung von
häuslicher Gewalt in einen Prüfungsauftrag umgewandelt. Der abgeänderte Vorstoss
wurde vom Nationalrat in der Frühjahrssession überwiesen. Der Bundesrat wird damit
beauftragt, einen Bericht zur Einstellungspraxis beim Tatbestand der häuslichen Gewalt
in den Kantonen zu erarbeiten. 30

MOTION
DATUM: 03.03.2010
ANDREA MOSIMANN

Nach dem Nationalrat im Vorjahr hiess nun auch der Ständerat eine Motion Perrin (svp,
NE) gut, mit welcher Opfer häuslicher Gewalt durch den Einsatz von elektronischen
Geräten zur Überwachung des gewalttätigen Partners besser geschützt werden sollen.
Diese Geräte geben ein Warnsignal ab, sobald ein mit Fernhaltemassnahmen belegter
Partner gegen die Auflagen verstösst und sich unbewilligt dem potentiellen Opfer
nähert. 31

MOTION
DATUM: 30.05.2011
ANITA KÄPPELI
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In der Schweiz sind Migrantinnen häuslicher Gewalt oftmals schutzlos ausgeliefert, wie
die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht in einem Bericht
vom Juni schrieb. Nach Ansicht der Studie sind Frauen ausländischer Herkunft
aufgrund zweier Faktoren überproportional Opfer häuslicher Gewalt; so sind sowohl
soziale Isolation als auch Armut bei Migrantinnen häufiger vorhanden als bei
Schweizerinnen. Die Beobachtungsstelle forderte in ihrem Bericht, dass ausländische
Opfer häuslicher Gewalt, auch wenn sie sich von ihrem Partner trennen, ihr
Aufenthaltsrecht nicht verlieren. 32

BERICHT
DATUM: 07.06.2011
ANITA KÄPPELI

Kinder- und Jugendpolitik

Einstimmig und gegen den Antrag des Bundesrates genehmigte der Ständerat eine von
35 Abgeordneten unterzeichnete Motion Béguin (fdp, NE), welche verlangt, dass durch
eine Änderung des Strafgesetzbuches die Verjährung für gewaltfreie Handlungen gegen
die sexuelle Integrität von Jugendlichen, welche heute fünf Jahre beträgt, wieder auf
die für Verbrechen gewöhnliche Frist von zehn Jahren anzupassen sei. Bundesrat Koller
erinnerte den Rat vergebens daran, dass er selber bei der Beratung des neuen
Sexualstrafrechts einer kürzeren Verjährung zugestimmt hatte, um Kinder oder
Jugendliche, die an derartigen Übergriffen beteiligt waren, nicht noch Jahre danach
einer seelisch belastenden Ermittlung oder Untersuchung auszusetzen. Der Motionär
wandte demgegenüber ein, es gehe nicht an, einen sexuellen Übergriff auf einen
Minderjährigen einer kürzeren Verjährungsfrist zu unterstellen als einen einfachen
Ladendiebstahl. 33

MOTION
DATUM: 20.09.1994
MARIANNE BENTELI

In seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien verabschiedete der Bundesrat seine
Stellungnahme zum Expertenbericht "Kindsmisshandlungen in der Schweiz". Zum
besseren Schutz der Kinder will er weniger auf neue Gesetze, denn auf Prävention und
auf Massnahmen im Bereich der Familien- und Gesellschaftspolitik setzen. 34

ANDERES
DATUM: 07.08.1995
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat behandelte in seiner Sommersession den Expertenbericht über das
Ausmass der Kindsmisshandlungen in der Schweiz, welcher 1992 publiziert worden war.
Die Autoren unterschieden zwischen vier Formen der Misshandlung: die
Vernachlässigung, das heisst die mangelnde körperliche und seelische Zuwendung, die
seelische Misshandlung, die sexuelle Ausbeutung und die physische Misshandlung.
Während der Anteil der vernachlässigten und seelisch misshandelten Kinder nicht
beziffert werden kann, so wird die Zahl der jährlich in der Schweiz sexuell
ausgebeuteten Kindern auf 40 000 bis 50 000 geschätzt. In seiner im Vorjahr
veröffentlichten Stellungnahme zum Bericht wollte der Bundesrat weniger auf neue
Gesetze, denn auf Prävention im Bereich der Familien- und Gesellschaftspolitik setzen.
Konkret nannte er die Koordination des Kinderschutzes auf eidgenössische Ebene,
Unterstützung von Hilfsorganisationen, Präventionskampagnen, die Ratifizierung der
UNO-Konvention über die Rechte des Kindes sowie die Mutterschaftsversicherung.

Dies ging einem Teil des Nationalrates allerdings nicht weit genug. Insbesondere Judith
Stamm (cvp, LU), welche 1987 mit einem Postulat den Anstoss für den Expertenbericht
gegeben hatte, zeigte sich enttäuscht, dass der Bundesrat kaum konkrete Massnahmen
vorgeschlagen habe. Der Rat behandelte denn auch eine Reihe von Vorstössen, welche
den Bundesrat in mehr oder weniger verbindlicher Form zum Handeln aufriefen. Eine
Motion Hollenstein (gp, SG) für die Einführung eines Kinderschutzartikels in der
Bundesverfassung wurde trotz Unterstützung der CVP mit 68 zu 59 Stimmen knapp
abgelehnt, ein ähnlichlautendes Postulat der Rechtskommission hingegen einstimmig
überwiesen. Angenommen - und zwar sehr deutlich mit 96 zu 26 Stimmen - wurde auch
eine Kommissionsmotion, welche den Bundesrat beauftragt, den Grundsatz des
Verbotes der Körperstrafen und erniedringender Behandlung von Kindern innerhalb
und ausserhalb der Familie im schweizerischen Recht explizit einzuführen. Überwiesen
wurden zudem weitere Postulate sowohl der Rechtskommission wie von Nationalrätin
von Felten (sp, BS) über die Gewaltprävention in Familie und sozialem Nahraum resp.
zum Ausbau des Sorgentelefons für Kinder. 35

BERICHT
DATUM: 13.06.1996
MARIANNE BENTELI
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Bei einer ersten Gruppe von Vorstössen ging es gewissermassen um eine
Bestandesaufnahme. Allemann (sp, BE) wollte den Bundesrat verpflichten, die
verschiedenen Akteure, die sich mit dieser Frage beruflich auseinander setzen, zu einer
nationalen Konferenz einzuladen und damit bei der Eindämmung der Jugendgewalt eine
aktive und koordinierende Rolle zu übernehmen. Der Bundesrat verwies auf laufende
Arbeiten im BSV, welche 2008 in einen Bericht münden sollen; dieser sei bewusst breit
angelegt und beziehe alle involvierten Kreise ein, weshalb eine nationale Konferenz
keine neuen Erkenntnisse bringen würde. Auf seinen Antrag wurde die Motion mit 129
zu 51 Stimmen abgelehnt. Gegen den Willen des Bundesrates angenommen – und zwar
sehr deutlich mit 114 zu 37 Stimmen – wurde hingegen eine weitere Motion Allemann,
die verlangt, in Zusammenarbeit mit den Kantonen sei eine gesamtschweizerisch
einheitliche Meldepflicht für Vorfälle menschlicher Gewalt einzuführen. Die Regierung
vertrat die Ansicht, eine gesamtschweizerische Statistik zu Gewaltdelikten und deren
Opfer könne durchaus sinnvoll sein, eine Meldepflicht insbesondere für Ärzte und
Ärztinnen sei aber wegen des Berufsgeheimnisses problematisch und könnte sich auch
als kontraproduktiv erweisen, da viele Opfer sich scheuen würden, die Tat zu
thematisieren, wenn ihnen bewusst sei, dass die Information nicht vertraulich
behandelt werde. 36

ANDERES
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI

Die Forderung von Nationalrätin Menétrey-Savary (gp, VD) nach einer
gesamtschweizerisch einheitlichen und durch den Bund zu koordinierende
Datenerhebung für Gewaltdelikte an Minderjährigen hatte keinen Erfolg. Der
Bundesrat wies auf bereits erfolgte Studien sowie die revidierte polizeiliche
Kriminalstatistik hin, die weit aussagekräftigere Informationen über strafbare
Handlungen gegenüber Minderjährigen liefern wird als dies bisher der Fall war, weshalb
sich seiner Meinung nach eine zusätzliche zentrale Datenbank erübrige. Auf seinen
Antrag wurde die Motion knapp abgelehnt. Überwiesen wurden hingegen ein Postulat
von Nationalrätin Fehr (sp, ZH), die den Bundesrat zu einem Aktionsplan mit konkreten
Massnahmen gegen Gewalt in der Familie aufrief, und ein Postulat Galladé (sp, ZH) für
die Prüfung einer einheitlichen Gesetzgebung für den Kinder- und
Jugendmedienschutz. Angenommen wurde zudem ein 2005 aus der SVP bekämpftes
Postulat der SP-Fraktion, das neben einer raschen Revision des Waffengesetzes
insbesondere durch ein Verbot des Tragens von Gegenständen, die je nach Umständen
auch als Waffe eingesetzt werden können, eine landesweite Kampagne zur Information
der Jugendlichen zu den Ursachen von Gewalt und zum richtigen Verhalten in
gefährlichen Situationen anregte. 37

POSTULAT
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI

2006 hatte Vermot-Mangold (sp, BE) eine parlamentarische Initiative eingereicht,
welche ein Gesetz verlangte, das Kinder vor Körperstrafe und anderen demütigenden
Behandlungen schützt, welche ihre physische oder psychische Integrität verletzen. Die
Rechtskommission des Nationalrats wollte der Initiative in der ersten Phase Folge
geben; nachdem die Schwesterkommission des Ständerates aber Ablehnung signalisiert
hatte, übernahm sie deren Argumentation, wonach die straf- und zivilrechtlichen
Instrumente bereits genügend seien, es vielmehr um deren Umsetzung gehe, weshalb
ein neues Spezialgesetz unnötig sei. Auf ihren Antrag wurde die Initiative mit 102 zu 71
Stimmen abgelehnt. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2008
MARIANNE BENTELI

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement eröffnete das
Vernehmlassungsverfahren zur Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des
Europarates zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem
Missbrauch (Lanzarote-Konvention). 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.09.2011
ANITA KÄPPELI

Lors de la session de mai 2017, le Conseil national a discuté une motion de la socialiste
Galladé (ps, ZH), visant à interdire le châtiment corporel. Il ne figure pas dans le code
civil d'interdiction explicite de cette pratique. Il est, selon la députée, nécessaire que
cela soit clairement mentionné, pour prévenir la maltraitance envers les enfants. Elle
cite comme exemple des pays comme l'Allemagne et la Suède, qui ont franchi ce pas. Le
Conseil fédéral, représenté lors du débat par la ministre Sommaruga est d'avis qu'une
telle mention est inutile, toute forme de violence envers les enfants, quand elle est
détectée, étant immédiatement poursuivie pénalement. L'objet a été rejeté par 128 voix
contre 51, avec 6 abstentions. 40

MOTION
DATUM: 03.05.2017
SOPHIE GUIGNARD
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Alterspolitik

Un postulat Glanzmann-Hunkeler (pdc, LU) demandait au Conseil fédéral un rapport
exhaustif sur les mesures visant à prévenir la violence sur les personnes âgées.
Considéré comme un groupe particulièrement vulnérable aux violences physiques et
psychiques, il est nécessaire selon la députée PDC de mettre en œuvre un programme
luttant contre ces violences, dont la dépendance financière peut faire partie. Malgré un
avis défavorable du Conseil fédéral, qui estime la documentation existante à ce sujet
suffisante, la chambre du peuple a accepté le postulat par 96 voix contre 92, avec une
abstention. A noter que la députée avait lancé dans le même élan une motion (15.3946)
visant l'instauration d'une campagne d'information sur ces violences, qu'elle a préféré
retirer. 41

POSTULAT
DATUM: 15.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Im Mai verabschiedeten die CVP-Frauen einen Forderungskatalog, der ihnen auch als
Programm für die eidgenössischen Wahlen vom Herbst dienen sollte. Darin verlangten
sie ein Bundesgesetz über Familienzulagen, Ergänzungsleistungen für erwerbstätige
Eltern mit niedrigem Einkommen, Entlastungen bei der direkten Bundessteuer für
Familien mit mittleren Einkommen sowie einen Steuerabzug für Personen, die zu Hause
Angehörige pflegen. Weiter sollten alle Kantone dafür sorgen, dass bei häuslicher
Gewalt die Täter und nicht die Opfer die gemeinsame Wohnung verlassen müssen. 42

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 05.05.2003
MAGDALENA BERNATH

Anfang August stellten die Christlichdemokraten ein Positionspapier „Stopp der
Jugendgewalt“ vor, in dem sie ihre Vorschläge an Eltern, Lehrer, Kinder und Behörden
zum Thema zusammenfassten; das Papier enthielt keine neuen Erkenntnisse und keine
Angaben zu den Kosten. Während die Pressemitteilung das Schwergewicht vor allem auf
die Repression legte, kamen an der Pressekonferenz auch Prävention und Intervention
zur Sprache. 43

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 06.08.2003
MAGDALENA BERNATH

Anfang Oktober 2015 präsentierte die CVP ein bereits im Juli erstelltes Positionspapier
zur Sicherheitspolitik. Konkret ging es der Familienpartei um die Bekämpfung
häuslicher Gewalt. Opfer häuslicher Gewalt müssten besser über ihre Rechte und
Möglichkeiten informiert und eng von Opferhilfestellen sowie Strafverfolgungsbehörden
begleitet werden. Dadurch soll rasch festgestellt werden können, ob sie vom Täter
unter Druck gesetzt werden. Weiter forderte die CVP, dass die Einstellung eines
Verfahrens nur bei Ersttätern möglich ist. Wiederholungstäter dürften keine Schonung
erwarten. Verlangt wurde auch die Einführung von kantonalen Gewaltschutzgesetzen,
wie sie etwa der Kanton Zürich kennt. Zudem müssten Ärzte im Verdachtsfall immer
nachfragen, ob Misshandlung vorliegt; dies werde in der Praxis nicht selten
vernachlässigt. 44

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 07.10.2015
MARC BÜHLMANN

1) AB SR, 1991, S. 78 ff.
2) AB NR, 2009, S. 1012; AB NR, 2009, S. 1013
3) AB NR, 2010, S. 128 ff.; AB SR, 2009, S. 1304 ff.
4) Bericht des Bundesrates vom 28.1.15; Medienmitteilung des Bundesrates vom 28.1.15
5) AB SR, 2006, S. 257 ff. und 616; AB NR, 2006, S. 898 ff. und 1144; BBl, 2006, S. 5745 ff. 
6) BBl, 2015, S. 3431 ff.; Medienmitteilung des Bundesrates vom 15.04.2016; NZZ, 16.4.15
7) AB NR, 2015, S. 669 f.; Po. 13.3441
8) AB NR, 2015, S. 1964 ff.; Kommissionsbericht RK-NR vom 27.08.2015
9) AB NR, 2016, S. 626 ff.; BZ, 26.4.16; AZ, CdT, NZZ, TA, 27.4.16
10) AB SR, 2016, S. 852 ff.; NZZ, 30.9.16; LT, 3.10.16
11) Medienmitteilung BFS vom 27.3.17; Polizeiliche Kriminalstatistik, Jahresbericht 2016
12) AB NR, 2017, S. 1767 ff.; AB NR, 2017, S. 2060 ff.; AB NR, 2017, S. 2150; AB NR, 2017, S. 2223; AB SR, 2017, S. 1013 f.; AB SR,
2017, S. 1018; AB SR, 2017, S. 909 f.; AB SR, 2017, S. 979 f.; AZ, NZZ, 29.11.17; BaZ, 15.12.17
13) NZZ, 8.9.92.
14) Presse vom 19.11.92. LNN, 21.8.92, NZZ, 6.5.92.
15) Amtl. Bull. NR, 1994, S. 581 f.
16) Amtl. Bull. NR, 1994, S. 1884 f
17) Amtl. Bull. NR, 1996, S. 919 ff. 
18) AB NR, 2010, S. 128
19) AB NR, 2001, S. 615 f. In der Vernehmlassung stiessen die angestrebten Schutzmassnahmen auf breite Zustimmung (NZZ,
11.7.01).; TG, 23.1.01; NLZ, 23.2.01; TA, 24.11. und 30.11.01.49

01.01.88 - 01.01.18 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



20) AB NR, 2005, S. 1975.; BBl, 2005, S. 6871 ff. und 6897 ff. (BR); AB NR, 2005, S. 1958 ff.; vgl. SPJ 2001, S. 211.
21) AB SR, 2006, S. 275 ff. und 616; AB NR, 2006, S. 898 ff. und 1144; AS, 2007, S. 137. Siehe SPJ 2005, S. 211.
22) FF, 2012, p. 2209ss.
23) TG, 2.4.13.
24) Communiqué du DFI du 19.11.13
25) BO CN 2015, p.664 ss.
26) BO CN 2016, p.1179
27) BBl, 2009, S. 4087 ff.; BüZ, NZZ und SN, 15.5.09. Vgl. SPJ 2005, S. 211..
28)  AB NR, 2009, S. 1012; AB SR, 2009, S. 1305 ff..
29) AB NR, 2009, S. 1013. Vgl. SPJ 2003, S. 27..
30) AB NR, 2010, S. 128. Siehe auch SPJ 2009, S. 234.
31) AB SR, 2011, S. 358.
32) TA, 7.6.11.
33) Amtl. Bull. StR, 1994, S. 834 ff.
34) BBl, 1995, IV, S. 1 ff. Siehe dazu auch Amtl. Bull. NR, 1995, S. 1604; Presse vom 8.7.95. Für einen Vorstoss zur Einrichtung
eines "Sorgentelefons" für Kinder vgl. a.a.O., S. 2200. 
35) Amtl. Bull. NR, 1996, S. 915 ff.; SPJ 1995, S. 272.
36) AB NR, 2007, S. 1989 ff., 2006 und 2008. 
37) AB NR, 2007, S. 1989 ff. und 2004 f. 
38) AB NR, 2008, S. 1642 f. 
39) BBl, 2011, S. 6553;
40) BO CN, 2017, p. 671
41) BO CN, 2017, p. 1170 ss.
42) AZ und NZZ, 5.5.03.
43) Presse vom 6.8.03.
44) Medienmitteilung CVP vom 8.10.2015; Positionspapier Sicherheit CVP vom 30.07.2015

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 11


